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§ 60 InvFG 2011 Beendigung der
Verwaltung durch die

Verwaltungsgesellschaft
 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung eines OGAW nach Einholung der Bewilligung der FMA unter

Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten durch ö entliche Bekanntmachung (§ 136 Abs. 4)

kündigen. Die Bewilligung ist dann zu erteilen, wenn die Interessen der Anteilinhaber ausreichend gewahrt sind. Die

Verö entlichung kann unterbleiben, wenn die Kündigung sämtlichen Anteilinhabern gemäß § 133 nachweislich

mitgeteilt wird. In diesem Fall gelten die Interessen der Anteilinhaber als ausreichend gewahrt und tritt die Kündigung

mit dem in der Mitteilung angegebenen Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach Mitteilung an die Anteilinhaber, in Kraft.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung unter gleichzeitiger Anzeige an die FMA ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist ab dem Tag der ö entlichen Bekanntmachung kündigen, wenn das Fondsvermögen 1 150 000 Euro

unterschreitet. Eine Kündigung wegen Unterschreitung des Fondsvermögens ist während laufender Kündigung der

Verwaltung des Fondsvermögens gemäß Abs. 1 nicht zulässig.

(3) Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines OGAW erlischt mit dem Wegfall der Konzession für das

Investmentgeschäft (§ 1 Abs. 1 Z 13 BWG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes) oder der Zulassung

gemäß Art. 6 der Richtlinie 2009/65/EG oder mit dem Beschluss ihrer Au ösung oder mit dem Entzug der Berechtigung

gemäß § 50 Abs. 7.

In Kraft seit 01.09.2015 bis 31.12.9999
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